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Kann-Kinder

Liebe Erziehungsberechtigten,

Ihr Kind ist nach dem 30.06.2006 geboren. Sie haben die Möglichkeit einen Antrag auf 
Einschulung zum Schuljahr 2012/2013 zu stellen.

§ 58 des Hessischen Schulgesetzes:
„Kinder, die nach dem 30. Juni das sechste Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der 
Eltern in die Schule aufgenommen werden. 
Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter unter Berücksichtigung des 
schulärztlichen Gutachtens. Die Schulpflicht beginnt mit der Einschulung. Bei Kindern, die 
nach dem 31. Dezember das sechste Lebensjahr vollenden, kann die Aufnahme vom 
Ergebnis einer zusätzlichen schulpsychologischen Überprüfung der geistigen und seelischen 
Entwicklung abhängig gemacht werden.“ 

Bitten Sie die Erzieherin Ihres Kindes um ein Beratungsgespräch, ob eine Einschulung als 
„Kann-Kind“ vom Kindergarten empfohlen wird.

Der Ablauf wäre dann wie folgt:

• Sie tragen sich in die Liste zur Schulanmeldung (hängt im Kindergarten aus) ein,

• Sie lassen sich den Informationsbrief zur Schulanmeldung vom Kindergarten geben,

• Sie kommen mit Ihrem Kind zur Schulanmeldung,

• Sie erhalten einen Termin zur schulärztlichen Untersuchung,

• im März/April 2012 beraten wir (Kindergarten, Schule, Eltern) gemeinsam, ob wir Ihrem 
Antrag auf vorzeitige Einschulung zustimmen.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Pinz oder mich.

Mit freundlichen Grüßen

S. Faßbender-Stuhlmann
Rektorin
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